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Bundesrot
und aufgeraumt

Die Agentur Wirz hat das Abstimmungsbiichlein des Bundes
zuganglicher gestaltet. Eilige finden das Wichtigste auf
einer Doppelseite. Die Komitees bekommen mehr Gewicht.

Text:

Meret Ernst

Foto:

Cortis & Sonderegger

58

Gestalterisch hat das Abstimmungsbiichlein des Bundes
Staub angesetzt. Das grafische Konzept stammt aus dem
Jahr 2003. Zeit fiir ein Redesign, fand die Bundeskanzlei
und richtete einen Wettbewerb aus. Voraussichtlich im
September flattert erstmals die aufgefrischte Publikation
in die Haushalte. Wer nicht genau hinschaut, kdnnte die
Verdanderungen leicht iibersehen. Auch das aufgefrischte
Abstimmungsbiichlein wird rot zwischen den Unterlagen
hervorleuchten. <Bundesroty, prazisiert René Lenzin, stell-
vertretender Leiter der Sektion Kommunikation bei der
Bundeskanzlei. Die Kanzlei ist Herausgeberin und Chefre-
daktion der <Erlduterungen des Bundesrates», wie sie kor-
rekt heissen. Die Inhalte stammen von den Komitees und
von den Departementen, die das neue Gestaltungskonzept
begleiteten. Den Druck der mehr als 5,5 Millionen Exem-
plare organisiert das Bundesamt fiir Bauten und Logistik.

Gleich lange Spiesse

Das Abstimmungsbiichlein leistet unauffallig und weit-
gehend klaglos seine Dienste. Es informiert viermal jahr-
lich iiber die Vorlagen in Kiirze und im Detail, vermittelt
die Argumente von Bundesrat und Parlament, von Refe-
rendums- oder Initiativkomitee, und es enthélt den Ab-
stimmungstext. Das sollte auch im neuen Kleid so bleiben.
Mit einer gewichtigen Anderung, regte die Bundeskanzlei
an: Neu sei den Argumenten von Bundesrat und Komitees
mit eineinhalb Seiten gleich viel Platz einzurdumen. Das
ist keine Zeilenschinderei, sondern ein politisches Signal.

Die Bundeskanzlei iiberzeugte Ende 2017 den Bun-
desrat, sein Privileg aufzugeben. Bisher standen ihm zwei
Seiten fiir seine Argumente zur Verfiigung, mehr als den
Komitees. Ein Umstand, der ab und zu fiir Kontroversen
sorgte. Wiewohl unbegriindet, meint Lenzin, denn das Ab-
stimmungsbiichlein sei schliesslich ein Organ der Regie-
rung, die zuriickhaltend agieren miisse. Das allein wiirde
esrechtfertigen, dass der Bundesrat dafiir mehr Raum fiir
seine Argumente erhalte. Was im Ubrigen auch das Bun-
desgericht bestétige. «Doch mit der Gleichbehandlung in
Bezug auf Textldnge stdrkt der Bundesrat seine Glaubwiir-
digkeit», sagt Lenzin. «Und er verhindert Polemiken.»

Der Wettbewerb

Das Briefing definierte weiter Format, Papierquali-
tat, Inhalt und die Vorgabe, dass der Umfang die bisher
maximal 96 Seiten nicht iiberschreite. Ausserdem gilt
das Corporate-Design des Bundes. Zum Wettbewerb lud
die Bundeskanzlei drei Agenturen, eine aus der West-

schweiz, zwei aus der Deutschschweiz. Gewonnen hat mit
Wirz Brand Relations eine Agentur aus Ziirich. Die exter-
nen Kosten fiir Wettbewerb, Neugestaltung und Fokusbe-
fragung in der Deutsch- und Westschweiz beliefen sich
auf 80000 Franken. Wie bisher wird eine Ausgabe den
Bund im Schnitt eine halbe Million Franken kosten.

Lesbarer und attraktiver sollte das Biichlein werden,
Papier und Bildschirm besser verkniipft - doch der gestal-
terische Spielraum war eng, bestadtigt Markus Wohlhiiter,
der fiir die Agentur das Projekt leitete. Die drei daran be-
teiligten Designer und zwei Berater hatten redaktionell
keinen Einfluss, und auch die Materialwahl war kein The-
ma - obwohl hier gestalterisch am meisten herauszuholen
ware. Es blieb, mit den Gestaltungsbausteinen aus dem
Corporate Design des Bundes das Abstimmungsbiichlein
aktueller und zugédnglicher zu gestalten.

Mehr Tempo und eine Erfindung

Die Leserfithrung beginnt auf dem Umschlag mit ei-
nem gross gesetzten Datum, auf dass niemand die Abstim-
mung verpasse. Darunter sind die komplizierten Titel der
Vorlagen aufgelistet, nummeriert und durch feine Linien
getrennt. Eine einzige oder bis zu neun Vorlagen muss das
Gestaltungskonzept fassen kdénnen. Falls nétig, reagiert
es mit einer veranderten Schriftgrosse. Die Riickseite gibt
wie bisher die Empfehlungen von Bundesrat und Parla-
ment wieder, inklusive Link zu den Abstimmungsinfor-
mationen auf der Website des Bundes. Ultraschnelle - und
Staatsgldaubige - entscheiden aufgrund des Umschlags.

Wem das nicht reicht, der entdeckt die Erfindung, die
der Agentur mithalf, den Auftrag zu sichern: Nach dem In-
haltsverzeichnis werden die Vorlagen auf je einer Doppel-
seite kurz und knapp vorgestellt. Gekennzeichnet sind die
Zusammenfassungen mit einem roten Balken am oberen
Rand. Im Musterexemplar zum Energiegesetz etwa rei-
chen 19 Zeilen, um Ausgangslage und Kern der Vorlage zu
erkldren, die ganze 47 Seiten Gesetzestext benétigt. Die
Argumente des Referendumskomitees und des Bundes-
rats kommen mit je sechs Zeilen klar - ein Hoch der redak-
tionellen Leistung. Links fithren ins Netz, Seitenzahlen
verweisen auf die detaillierten Erlduterungen im Biichlein,
und ein blaues Balkendiagramm zeigt neu auf einen Blick
die Abstimmungsverhaltnisse in den Ridten. So werden
alle Vorlagen kompakt auf den ersten Seiten dargelegt.
Die schnelle Leserin, die sogleich den Stimmzettel ausfiil-
len will, legt darauf das Biichlein zum Altpapier.

Es folgen die Details fiir den geduldigen Leser. Die
Einstiegsseite zu jeder Vorlage empfingt ihn mit viel Weiss-
raum. Uberschriften in der Marginalspalte strukturieren
den Fliesstext. Er ist einspaltig gesetzt, einfach und ver-
stdndlich formuliert. Fussnoten und markierte Links -
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Meinungsbildung der Stimmbiirgerin und des Stimmbiirgers: Die Erlduterungen des Bundesrates> erkléren Abstimmungsvorlagen.
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Bundesbeschluss tiber die

Drte Vorlage

In Karze
Im Detail

H
:
Yy

erleichterte Einblirgerung
von Personen der dritten
Auslandergeneration

Bundesbeschluss lber die
Schaffung eines Fonds fiir die
Nationalstrassen und den
Agglomerationsverkehr (NAF)

Energiegesetz (EnG)

In Kiirze

Dritte Vorlage Energiegesetz (EnG)
inKarze

Im Detail
Argumente
Abstimmungstext

R

Die Titelseite listet das Datum
und die Vorlagen auf.

Bundesbeschluss tber die
erleichterte Einbiirgerung von
Personen der dritten Auslédnder-
generation

Gestaltungskonzept

Marcel Morach,

<Erlduterungen Johannes Inauen (Design);
des Bundesrates» Giovanni Bucca
Auftraggeber: (Produktionsleitung),
Schweizerische Eidge- Dominik Sommer,
nossenschaft, Fitim Ziberi (Produktions-

Bundeskanzlei, Sektionen
Kommunikation und
Kommunikationsunter-
stiitzung (verantwortlich)
Auftragnehmer: Wirz Brand
Relations, Ziirich; Thore
Lingel (Mandatsleitung),
Daniela Schaefle (Bera-
tung); Markus Wohlhiiter
(Leitung Design),

beratung)

auf Einladung
Auflage: mehr als

Zeitungsdruck,

Abstimmungsfrage  \\/ollen Sie den Bundesbeschluss vom
30. September 2016 tiber die erleichterte
Einbiirgerung von Personen der dritten
Auclind & + 2

Kern der Vorlage

QR-Codes fiihren zu Videos, die seit 2016 von
der Bundeskanzlei produziert werden und
die inhaltlich auf dem Kapitel <In Kiirze» basieren.

Inder junge Auslén-

der, und
Eltern hierzulande aufgewachsen sind. Diese jungen Menschen
sind hier geboren und zur Schule gegangen. Sie machen im
Sportclub mit, singen im Chor oder engagieren sich in anderen
Vereinen. Ihre Heimat ist die Schweiz. Wollen sich diese Men-

lassen,

sehr

 National- und Standerat wollen dies dndern. Sie Mnu

W'\ ‘Antllndan
der dritten Generation ermdglicht, sich leichter einbargern zu
lassen. Vereinfacht wird nur das Verfahren. Automatisch wird
auch in

vor eine Reihe
von erfullen. Das Gesetz

angepasst.
stimmung angenommen, Gber die in dieser Vorlage abgestimmt
wird, kann das geanderte Gesetz in Kraft treten. Es sei denn,
2% 7

Ja
Parlament
‘Wie das Parlament bef(rwortet auch der Bundesrat, dass.
die Elnbﬂrg'vunq far junge Auslanderinnen und Auslander
Diese junger
mbm ihr
sich deshalb leichter einblrgern lassen konnen. Hinweis: Diese
Textpassage wird wie unten mit maximal sechs Zeilen gesetzt.
(2 admin.ch/erleichterte-einbargerung
St inkt :
oo Nein
Parlament
Gegner der Vorlage
L'’ konn-
dau
jungen lassen
oot Menes
eine erleichterte Einbargerung gestimmt.

Verfahren: Wettbewerb

5,5 Millionen Exemplare
Druck: Rollenoffset;
Merkur Zeitungsdruck
Papier: 52g/m?, weiss,

holzhaltig, mittelglatt

]

122)a

——75 Nein

Die Rubrik «In Kiirze» stellt am Anfang alle Abstimmungsvorlagen kurz und knapp vor.
Rot ausgezeichnete Links fiihren zu weiteren Informationen im Netz.

Die Farbpalette aus dem Corporate Design des Bundes wurde erweitert,

A
Erhéhung Netzzuschlag
von 1,5 auf 2,3 Rp/kWh
-

Privathaushalte

Unternehmen

und ein «<Design-Toolkit regelt die Gestaltung von Infografiken.

+ CHF 480 Mio.

Fordergelder fir

a4 Dritte Vorlage: Energiegesetz

————> Solarenergie
Bundesrat

Mit dem ersten Paket d¢
Schweiz den Energiever
von importierten fossile
einheimischen erneuerb
ben die Investitionen in
Ausland ab. Die Vorlage
Energieversorgung. Zud

————> Wasserkraft Argumente

Windkraft

> 5 j& M —

———————> Biomasse

Den Argumenten von Bundesrat und Komitee wird
neu genau gleich viel Platz eingerdumt.

4 Dritte Vorlage: Energiegesetz
. Bundesbeschluss iiber die Schaffung ei
§ Abstimm ungstex‘t § Art3 Fonds far die Nationalstrassan und der
1 Boim Agglomerationsverkehr (NAF)
Energiegesetz (EnG) vom 30. September 2016 Stand im Jah

kung um 43 1
2 Beim durch

Die de izeris dem Stand i 5 L

gestlitzt auf die Artikel 64, 74-76, 89 und 91 der Bundesverfassung!, Seakung um ey s ROC

nach Einsicht in dic Botschaft des Bundesrates vom 4. September 20132,

beschliesst: Art.4
1 Bund und 1
strengungen «

1. Kapitel: Zweck, Richtwerte und Grundsiitze 2Der Bund
arbeiten fiir

Art.1 Zweck Zusammen.

e ne Cotts il ot SIaee Bircichonden fesk ”m sichercn, wirtachatl- 3 Vor dem E Noch deutlicher als zuvor steht

lichen und umwelvertglichen Energicversorgung beitro o rbeor auf der Umschlagriickseite

2 Es bezweckt: :

R e’ e e o bei jeder Vorlage die Empfehlung
stellung und Verteilung der Energie: von Bundesrat und Parlament.

Der Abstimmungstext auf blauem Hintergrund teilt die einzelnen Vorlagen voneinander.
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- sind abgesetzt. Infografiken, fiir die die Agentur ein
«Design-Toolkit> erstellte, helfen in diesem Kapitel visuell
Orientierten auf die Spriinge. Denselben gestalterischen
Merkmalen folgen die Argumente des Komitees respekti-
ve des Parlaments, eingeleitet werden sie durch einen fett
gesetzten Lead; das Schlusswort hat der Bundesrat. Die
Argumente laufen auf die entsprechenden Empfehlungen
zu: Ja oder Nein, rot und deutlich. Alles klar? Der Abstim-
mungstext, wie bisher vom Kompetenzzentrum amtliche
Veréffentlichungen gesetzt, wird auf hellblauem Hinter-
grund gedruckt und trennt so die Vorlagen voneinander.
Bis in diese Tiefen steigt, wer es wirklich wissen will.

Das Medium

Das gestalterische Konzept schliesst an die Grund-
sitze der Schweizer Grafik an. Raster schafft Klarheit,
Ubersicht verbessert Leserfiithrung, Farben leisten Orien-
tierung. Glaubwiirdigkeit ist der Generalbass. Selbst illus-
trativ aufgemébelte Infografiken bleiben serios. So weit,
so klassisch. Doch die Redundanz der Information, den
unterschiedlichen Einstiegstiefen geschuldet, verweist
auf verinderte Mediennutzung. Mit der neuen Struktur,
mit deutlich hierarchisierten Texten und den Links auf
Onlineangebote, mit mehr Infografiken und bedacht ein-
gesetzter Vierfarbigkeit bedient das Konzeptauchall jene,
die selten gedrucktes Papier wéhlen, wenn sie sich infor-
mieren wollen. Wer sich dagegen nicht zu dieser Gruppe
zéhlt, mag sich das eine oder andere Mal gestalterisch zu
sehr an der Hand genommen fiihlen.

Auf Papier lesen
Lingst haben wir unsere Informationsbediirfnisse und

Lesegewohnheiten an digitale Medien angepasst. Weshalb
wird das Abstimmungsbiichlein noch gedruckt? Der ge-
setzliche Auftrag, den Abstimmungsvorlagen «eine kurze,
sachliche Erlduterung des Bundesrates beizugebeny, ver-
hindere die Diskussion iiber die Digitalisierung nicht, sagt
René Lenzin. Die Bundeskanzlei denke sehr wohl iiber
eine digitale Ausgabe nach, ebenso iiber eine App. «Die
Erlduterungen wird es wohl irgendwann nur noch elekt-
ronisch geben. Aber das wird dauern.» Auch das E-Voting
werde noch lange nicht papierlos funktionieren, primér
aus Sicherheitsgriinden: «Einzig Papier ist nicht hackbar.
Den Stimmrechtsausweis muss man vorlaufig gedruckt
verschicken, ebenso wie die Codes fiir das E-Voting.»

Weil es bis zur vollstdndigen Digitalisierung noch
dauert, haben die Designer dem Abstimmungsbiichlein
ein passendes Kleid geschneidert. Nicht gar so komplex
wie jenes der Banknoten, aber ebenso staatstragend. So
weckt das Biichlein - vor allem anderen - Vertrauen in den
Absender. Kein Grund, daran zu zweifeln, wer spricht. Hier
wird vollstandig, sachlich, transparent und verhaltnismés-
sig informiert. Diese Verbindlichkeit in die digitale Welt
zuiibertragen, wird schwierig sein. Wohl noch schwieriger,
als das Problem der technischen Sicherheit zu 16sen ist. @

Im Corporate Design

Das «CD Bund» beseitigte ab 2007 weitge-
hend den vormaligen Wildwuchs im
Corporate Design des Bundes siehe Hoch-
parterre 4/04. Die darin enthaltene
Empfehlung der Schrift <Frutigen, 1976 von
Adrian Frutiger entwickelt, hat Wirz als
einzige am Wettbewerb beteiligte Agen-
tur tibernommen. Bisher war das Ab-
stimmungsbiichlein in <Univers> gesetzt.
Wirz erweiterte die Farbpalette aus dem
CD um zusétzliche Farben.

teecsssecsseccccesssssseesssssscssssccccssee

eecesscsscssscscscssscccsssssssse

seccecccceccssscsscssssssssssses

eeeccscccccsssccssesccsssccscsse

eceessscscscssssssssssssscsscncs

eeccsccccccsssccccscsssssssssenes
eescccscscssssssscsscese

jem Bauen
N > 1 MASTER

enbau.ch




	Bundesrot und aufgeräumt

